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Die ehemals ſtrassburgilche Herrlchakt

Oberkirch .

Die alte große Orten au theilte ſich frühe ſchon in eine obere und
niedere Grafſchaft , bei der Ausbildung des mittelalterlichen Territorial⸗

weſens aber zerfiel ſie mehr und mehr in einzelne Gebiethe , deren Anzahl
endlich auf etliche zwanzig ſtieg . Mitten unter denſelben lag die Herrſchaft
Oberkirch , an Umfang die größte und an Verſchiedenheit ihrer Gegen⸗
den wohl auch die merkwürdigſte . Denn von der rauhen Höhe des Kniebis

erſtrekte ſie ſich hinab bis in die üppige Ebene von Renchen und in die Tiefe
des Korker Waldes ; umfaßte alſo eigentlich das Thal der Rench und das —

jenige der Acher mit ihren Nebenthälern , wo bald eine friedlich idylliſche ,
bald eine wild romantiſche Naturſcene den Wanderer überraſcht und

anzieht .
Die Herrſchaft Oberkirch entſtund aus einem zäringiſchen Stamm⸗

gute , erbte als ein Reichslehen an das Haus Fürſtenberg und ward von
dieſem an das Hochſtift Straßburg verkauft , deſſen Beſizthum ſie verblieb bis
der Friede von Lüneville ihr Gebieth dem Hauſe Baden zuſchied . Ehevor
wir nun in das Alterthum hinaufſteigen , um ihre Anfänge und erſten Schik—⸗
ſale näher zu betrachten , möge uns ein achtbarer Gewährsmann die Zu⸗
ſtände ſchildern , worin ſie ſich bei jenem Anfalle befunden . Es iſt der ehe—⸗
malige oberkirchiſche Landvogt von Laſollaye , deſſen handſchriftlichem
„Beſchrieb der Reichsherrſchaft Oberkirch , unter beſonderer Berükſich⸗
tigung ihrer religiöſen , politiſchen , Civilß und Kameralverfaſſung “ wir

Folgendes entnehmen .
„ Nach ihrer phyſiſchen Lage beſteht die Hälfte der Herrſchaft aus

ebenen Feldungen und Matten , ein Theil aus fruchtbaren Kolinen , und der
Reſt aus hohen meiſt mit Holz bewachſenen , oft aber auch ganz uncultivir⸗
ten Felſenmaſſen . Ihr Flächeninhalt iſt ſo ausgedehnt , daß er in drei

Tagreiſen nicht wohl umgangen werden mag . Ihr Klima gehört zu den
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geſegnetſten Deutſchlands , und der Boden bringt Alles faſt im Ueberfluſſe

hervor , was zum Bedarf , zum Wohlſtand und zur Gemächlichkeit ſeiner

Bewohner erfordert wird . Die ebenen Gegenden tragen alle Gattungen

von Früchten , Hanf , Rüben und Obſt ; kein Fleklein liegt brach und bleibt

das Jahr hindurch ohne Nuzen ; mindere Kolinen ſind meiſt mit Wein⸗

reben bedekt und bilden zugleich eine Baumſchule . Dem Obſt von Ober⸗

kirch muß jedes andere an Geſchmak und Güte nachſtehen , und der Wein
weicht keinem benachbarten an Güte und Stärke . Die bergigten Theile

des Landes erzeugen Haber , Grundbiern , Holz von aller Gattung ; die

wilden Waldſtröme befördern den Verſchleiß dieſes leztern Produkts , des

Harzes , Pechs , der Kohlen und dergleichen , und wäſſern in der Ebene das

grüne Mattland ; auch iſt beinahe kein Thal , welches nicht zugleich einen

Geſund⸗Bronnen hat , der die Geſundheit des Volkes ſichert und Fremde

beizieht . Daneben müſſen noch tauſend Schäze an Erz , Silber , Torff ,
Steinkohlen und Anderm in der Erde verborgen ſeyn , welche der Fleiß der

Bewohner und die Weisheit der Regierung einſt hervorſuchen wird . “

„ Die eigentlichen Grenzen dieſes glüklichen Landes ſind auf der Nord⸗

ſeite das badiſche Oberamt Bühl , im Weſten die ortenauiſchen Vogteien

Achern , Appenweier und das Hanauerland , gegen Mittag das badiſche
Amt Staufenberg und die Gebiethe der Reichsſtädte Gengenbach und Zell ,

gegen Morgen endlich das fürſtenbergiſche Oberamt Wolfach und wirtem⸗

bergiſche Oberamt Alpiersbach . Die Länge der Herrſchaft von der Rhein —

ſeite bis zum gewappten Stein auf dem Kniebis beträgt neun volle Stun⸗

den , und der ganze Flächeninhalt wird von ohngefähr ein und zwanzig

tauſend Seelen bewohnt . “
„ Den Inhabern dieſer Herrſchaft ſtehen alle die rechtlichen Befugniſſe

zu , welche die deutſche Reichs⸗ und Kreisverfaſſung mit einem un mittel⸗

baren Reichsgebiethe verbindet . Was alſo darin gelegen iſt , un —

terſtehet auch ihrer Hoheit ; nur hat der dem Ritter - Kanton Ortenau ein⸗

verleibte und denen von Schaumburg gehörige Ort Gaisbach ſich in ſeinen

eigenthümlichen Rechten zu behaupten und von voller Ausübung landes⸗

herrlicher Rechte frei zu halten gewußt . Andere gleichfalls in territorio

gelegene unmittelbare Ritterglieder , wie die von Neuenſtein , Bozheim ,
Bodek und Türkheim , werden zwar in dem nicht geſtöhrt , was ihnen Ob⸗

ſervanz und Uebung bisher erlaubt , in allem Uebrigen aber ſind ſie und

ihre Zinsleute wie jeder andere Güterbeſizer allen Ausflüſſen landesherr⸗

licher Befugniſſe unterworfen , und mögen ſich in keinem Stuk einer Real⸗

freiheit oder in die Landeshoheit eingreifenden Gerechtſame erfreuen . “

„ Die innere Eintheilung und Einrichtung der Herrſchaft beſteht aber in

den Gerichten Oberkirch , Kappel , Sasbach , Oppenau , Ulm
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und Renchen , mit ihren Städten , Fleken , Dörfern , Rotten und Zin⸗

ken ( ) . Die zerſtreuten Thalbewohner ſind meiſt arm , und nähren ſich
von bloſer Handarbeit und täglichem Verdienſt , die in den Landgerichten
von ſparſamem Feldbau , und ein großer Theil vom ſogenannten Kremppen
oder Handeln nach Straßburg . Reich ſind größere Bauern , Holzhändler
und einzelne Partikuliers in den Städtchen und auf dem Land , im Uebrigen
findet ſich eine ziemliche Zahl von Hausvätern , die ein Vermögen von zehn
bis hunderttauſend Gulden beſizen . “

„ Als weſentlicher Ausfluß der Landeshoheit huldiget jeder Eingeſeſſene
des Landes nicht nur bei jedem neuen Regierungsantritt , ſondern jeder neu

aufgenommene Bürger legt gelegenheitlich der alle zwei Jahr abzuhalten⸗
den Herrengerichte dieſen Eid der Treue ab, und blos die oben benannten

adeligen Beſizer ſind für ihre Perſon davon frei . Weiter ſtehet dem Herrn
des Landes die Reiſ ' und Folge , alſo das Konſeriptionsrecht über alle ſeine
Bewohner zu ; aber das dem Hochſtift wegen dieſer Reichsherrſchaft zuge⸗

theilteKontingent wird nicht in Natura geſtellt , ſondern dadurch vertreten ,
daß es für ewige Zeiten eine jährliche Averſalſumme von tauſend Gulden

an die Pfalz bezahlt , und ſolche von den dienſtpflichtigen Unterthanen bei

( 1) „Die ſpezielle Angabe dieſer Eintheilung iſt folgende : 1) Stadt und Gericht Ober⸗
kirch , enthält die Gemeinden Oberndorf , Wolfhaag, Winterbach, Lautenbach , Sendelbach ,
Butſchbach , Diepersbach , Gydensbach , Oedsbach , Wälden , Hößelbach , Schlatten , welche
zuſammen zwar nicht lauter Dörfer bilden, ſondern in einzelnen Thälernund Zinken beſtehen ,
gleichwohlen aber von 481 Bürgern bewohnet werden. 2) Fleken und Gericht Kappel ,
enthält die Rotten Bernardshöfe , Steinenbach „ Am⸗Bach , Grimerswald , Seebach ,
Haagenbruk , Unterwaſſer , Furſchenbach ; das Dorf Waldulm am Winterbürg , mit den
Rotten Waldulm im Thal , Oben im Thal , Obernberg , Unterwaſſer ( Waldulmer Seits ) ,

Simmersbach, Ottenhöfen , und zählt 748 Bürger . 3) Gericht Sasbach , enthäͤlt
das Dorf Sasbach und Heilige Dreifaltigkeit , das Dorf Ried mit den Zinken Weeg⸗
ſcheid, das Dorf Ried mit den Zinken Ottenweyer und Malchhurſt , das Dorf Ober⸗
ſasbach mit Vogelsberg , Blinberg , Ziegelhof , Erlenbaad , Kammersbrunn , Heinishof und

Winterbach , das Dorf Sasbachwalden und Thal mit Sandweeg , Büchelbach , Lyren⸗
bach, die Eck, Dollen und Straubenhof mit Hagenberg , Schönbüch , Brandmatt ,
Biſchenberg , Hörchenberg , Steimelshof , Murberg , Ober - und Unter⸗Langert , Kappel⸗
berg, die HöfeundSchelzberg , beſtehend in 407 Bürgern . 4) Gericht Oppenau welches
mit der Stadt , mit Guckinsdorf , Boksberg , Fohrn , Ottersberg , der Ebene , den Anſäzen
und dem Nordwaſſer , das Heimburgerthum und die Rotten Ramsbach , Pbach , Löcher⸗
berg , Freyersbach , Bäſtenbach , Döttelbach , Rench , Mayſach und Lierbach ausmacht
und zuſammen 719 Bürger zählt . 5) Gericht Ulm , enthält das Dorf Ulm mit den
Armenhöfen , dem Kayer , Weingarten und Rayersbach , alsdann die Dörfer Stadel⸗
hofen, Thiergarten mit Ringelbach , Mäsbach „ Erlach und Haslach , mit 509 Bür⸗
gern. 6) Gericht Renchen , begreift den Fleken Renchen mit denen Schnekenhöfen ,
das Dorf Wagshurſt mit dem Ziegel⸗, Schoolen - und Holzhof , und das Dorf Honau
am Rhein , mit 495 Bürgern . “
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Umlage der außerordentlichen Gelder wieder erhebt . Unter dem Namen

von Extraordinarium aber werden alljährlich auf den Unterthanen repartirt

und erhoben eben diejenigen Summen , welche der Unterhalt des Kontingents ,

die Kammerzieler , die nöthige Geſandtſchaftskoſten in Regensburg und Frank —

furt , die Agentien von Wien und Wezlar , das Briefporto und endlich die

ſogenannte Hatſchiergelder erfordern ( 2 ) . “

„ Neben der gewöhnlichen beſteht noch eine Nachſteuer . Mit dieſem auf

die Leibeigenſchaft gegründeten Recht hat es eine ganz beſondere Bewandt⸗

niß . So deutliche Spuren vorliegen , daß auch hier , wie anderswo die

hochſtiftiſchen Unterthanen nach der allgemeinen ältern Obſervanz leibeigen

und alſo fallbar wären , ſo findet ſich dieſes Recht in keiner Uebung , und iſt

es hergebracht , daß die dieſſeitige Unterthanen , welche in die Ortenau oder

in das Badiſche überziehen , wechſelſeitig von aller Abzugs - oder Nachſteuer

befreiet bleiben . Bei dem Auszug in andere Reichsgebiethe , die durch keine

hergebrachte Konvention gedeket ſind , werden zehen vom Hundert , und

in ganz fremde Lande auch noch die Emigrationstaxe mit drei Prozent

erhoben . Die bürgerliche Annahme und Entlaſſung muß unmittelbar beim

Oberamte nachgeſucht werden . Der Bürgerſaz iſt auf wenigſtens drei⸗

hundert , das Einkaufsgeld ſonſt aber auf fünf und zwanzig Gulden feſt⸗

geſtellt und wird zwiſchen der Herrſchaft und Gemeinde getheilt . “

„ Ein weiterer Zweig landesherrlicher Befugniſſe iſt das dem Hochſtift

angegönnte Münzrecht . Noch vor dreißig Jahren wurde ſolches zu Ober —

kirch in einem eigenen Gebäude ausgeübt , glaublich aber mit keinem Vor⸗

theil für die Herrſchaft , wovon der Grund vorzüglich darin liegen mochte ,

daß man das nöthige Kupfer und Silber , welches gewiß in denen eigenen

Gebirgen zu finden wäre , von den angrenzenden fürſtenbergiſchen Berg —
werken theuer erkaufen mußte . Mit dieſer Verſäumung der einheimiſchen

Bergwerke ſtehen die mineraliſchen Gewäſſer , die ſich häufig im Lande fin⸗
den , in gleichem Verhältniß . Es ſind die Sauerbronnen und Bäder Gries —

bach, Petersthal , Antogaſt und Sulzbach gegenwärtig das Eigenthum von

Privaten und gegen alle anderwärtige Gewohnheit gar keiner herrſchaft —
lichen Abgabe unterworfen . Es wäre im Intereſſe des Unterthans und

der Herrſchaft , die bisher unwegſamen Zugänge durch gute Straßen dem

Zufluß der Fremden zu eröffnen , und ſo dem Lande eine neue Quelle des

(2) „ Der Betrag dieſer demLande aufliegenden und von der fürſtlichen Regierung jährlich re⸗
gulirten Totalſumme wird nach einer im Jahr 1721 unter den ſechs Gerichten genom⸗
menen Verabredung dergeſtalten subrepartirt , daß zum Beiſpiel an 100 fl., das Ge⸗
richt Oberkirch 22 fl., Oppenau 18 fl., Kappel 16 fl. 5 Schilling , Renchen 15 fl.
7 Schilling 6 Pf. , Sasbach 14 fl., Ulm 13 fl. 7 Schilling 6 Pf . übernimmt . “
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Kommerzes und Wohlſtandes zu verſchaffen . Der Haupttheil dre Straße
iſt ohnehin jene Streke , welche vom Eingange des Gebirgs über Oberkirch
nach Oppenau und von dort über den Kniebis führt , eine Gegend , die man
nicht vergeſſen ſollte , durch Anlegung einer großen Heerſtraße gangbar zu
machen . Denn außerdem , daß dieſe Straßenrichtung vom Rheine aus
nach allen Theilen Schwabens die ganz nächſte und bequemſte ſeyn würde ,
iſt ſie izo ſchon das einzige debouché , auf dem alle wechſelſeitige Bedürf⸗
niſſe hin⸗ und hergebracht werden , die zu jedem Kommerze ganz beſonders
tauglich ſeyn , und dem der Herrſchaft zuſtehenden Zollregal einen bedeu⸗
tenden Beitrag liefern würde . “

„ Im Allgemeinen genommen iſt der Menſchenſchlag des Landes gut,
gottesfürchtig , redlich , treu , gehorſam ; beſonders gutherzig und offen ſind
die Bewohner der drei Berggerichte Oberkirch , O ppenau und Kap⸗
pel , minder redlich die durch den Verkehr mit der Nachbarſchaft etwas
verfeinerten oder abgeſchliffenen Bewohner von Ulm , Sasbach und
Renchen . Jene hängen mehr an herkömmlichen religiöſen Begriffen , an
ſogenannten alten Rechten , an ihrer Urſitte und Gewohnheit , und bei dem
Mangel an Unterricht , an Kenntniß im Schreiben und Leſen , ſind ſie auch
weniger zur Prozeßſucht geneigt , wenigſtens in ſo ferne , als ſie ſich nicht
einbilden , daß es um den Entzug alter Befugniſſe zu thun ſey . “

„Ausſchließlich bekennen ſich die Unterthanen derHerrſchaft zur katholi⸗
ſchen Religion , der ſie mit Leib und Seele ergeben ſind , und von Urzeiten
ber iſt kein Jude im Land geduldet worden . Das Kirchliche wird durch
wohl fundirte Pfarrherren verwaltet , jedes Gericht hat deren Einen ,
Oppenau und Kappel zwei . Ferner ſchließt die Herrſchaft das Kloſter
Allerheiligen , das dem Gotteshaus Schuttern angehörige Priorat Sasbach
und zwei Kapnzinerklöſter zu Oberkirch und Oppenau in ſeinem Umfang
ein . Die Pfarrei Oberkirch , wozu auch das ritterſchaftliche Dorf Gais⸗
bach und der ortenauiſche Ort Fernach gehört , wird durch einen Ober —
pfarrer ( den jeweiligen Großkeller von Allerheiligen ) , einen Pfarrer und
Kaplan verſehen ; ihre Wohnung iſt ein geräumiges Haus in der Stadt , und
die nahe gelegene Wallfahrtskirche Lautenbach verſieht ebenfalls ein Geiſt —
licher des Kloſters . Auf gleiche Art wird die Pfarrei Sasbach durch drei
im dortigen Superiorat wohnende Benediktiner von Schuttern neben der
Wallfahrt zur heiligen Dreifaltigkeit beſorgt . Beide beziehen zugleich an
beiden Orten den ganzen Zehenten , und beſizen nebenbei ſehr beträchtliche
Privatgüter und Grundſtüke . Der Pfarrei Ulm ſtehet ein Weltgeiſtlicher ,
der vom hohen Chor in Straßburg ernannt iſt , mit einem Kaplan vor , und
nuzet eine reiche Pfründe . Die Pfarreien des Gerichts Kappel ſind Kappel
ſelbſt und Waldulm , beide mit Weltgeiſtlichen , vom Biſchof geſezt , mit
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einem Kaplan und einer mittelmäßigen Pfründe verſehen . In dem Gerichte

Renchen iſt die alte Pfarrei Renchen und die neu errichtete von Wagshurſt

mit Weltgeiſtlichen beſtellt , die von Oppenau aber und die Filial⸗ Pfarrei

Petersthal mit zwei Geiſtlichen aus dem Kloſter Allerheiligen . “

„ Dieſes Kloſter ſelbſt liegt zwei Stunden rükwärts von Oberkirch , am

Fuße der ſogenannten Gründe , in einer ſchauerlichen Gegend , beſteht aus

einem der vollen Landeshoheit unterworfenen Prälaten und etwa zehen

Geiſtlichen . Sie ſind vom Orden des heiligen Norbert von Prämonſtrat , und

widmen ſich theils der Seelſorge , theils der Erziehung der Jugend , wie ſie

denn beſtändig ein Konvikt von dreißig bis vierzig jungen Knaben bilden ,

und ſolche in dem Chriſtenthum und denen niedern Schulen gut unter⸗

weiſen . Die Einkünfte des Kloſters beſtehen in mehreren eigenthümlichen

Gründen und Höfen , ergiebigen Frucht⸗ und Wein⸗ auch Geldgülten , und

in dem Zehenten faſt durch die ganze umliegende Gegend , ſo daß der Ertrag

leicht auf die zwanzigtauſend Gulden reichen mag . “

„ Die Schulen im Lande ſind nicht von der beſten Art . Es iſt freilich

kein Hauptort , der nicht einen Schullehrer hätte , und ſelbſt die abgelegene

Thäler und Zinken halten ſich meiſt in der Winterzeit temporelle Lehrer ;

aber das Ganze iſt ohne nachdrükliche Aufſicht , ohne Plan und ohne die

nothwendigen Fonds . Auch an milden Stiftungen , wie Spitälern , Gut⸗

leuthäuſern und Verſorgungen für Arme fehlt es nicht ganz , das heißt , es

ſind Fonds dazu da , aus denen derlei bedrängte Menſchen Unterſtüzung

finden können , aber eigentliche Häuſer und zwekmäßige Einrichtungen

keine vorhanden ; alle ſind der Verwaltung von Pflegern anvertraut , die

ihre Rechnungen an die Landeskommiſſion abzulegen haben . “

„ Die Normen , wornach die Gerechtigkeit in der Herrſchaft verwaltet

wird , ſind für publike Fälle die allgemeine Reichs⸗ und Kreis⸗Sazungen ,

für bürgerliche Gegenſtände aber die freilich mehr Polizeigegenſtände berüh⸗

rende Landesordnung , und in Ermanglung eigener landesherrlicher Vor⸗

ſchriften auch die Gewohnheiten , und blos in subsidium das allgemein an⸗

genommene römiſche Recht . Die von demſelben abweichenden und in die Ge⸗

ſeztraft übergegangenen , vorzüglicheren Gewohnheiten ſind die Gemein⸗

ſchaft der Güter unter neu angehenden Eheleuten , die ſchriftliche

Fertigung aller Kauf⸗ , Tauſch - und Pfandkontrakte , die Verwandt⸗

ſchafts - und Bannloſung , der Weinkauf und die Vortheils —

gerechtigkeit . Ein großer Theil der bürgerlichen Gerichtsbarkeit

ſtehet in ihrer Ausübung den Gerichten und der respective fürſtlichen

Amtſchreiberei zu , wie die Fertigung von Kauf⸗ und Schuldbriefen , von

Teſtamenten , kurz alle Actus voluntariae jurisdictionis . Sobald es

aber um irgend etwas Kontentioſes zu thun iſt , oder wenn die Partheien
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ihr Recht bei der Schultheißerei nicht nehmen wollen , ſo iſt das Oberamt

die einzige Stelle , wo Recht gegeben und genommen wird . “

„ Zur nähern Kenntniß der Gerichte ſelbſt dient der Aufſchluß , daß jedes
Gericht aus einem vom Landesherrn geſezten und verpflichteten Schult —
heißen und Stabhalter , dann zehen andern vom Gericht ſelbſt vorgeſchla —
genen , vom Oberamt aber beſtättigten Zwölfern beſteht . Einen weitern

Gegenſtand der unmittelbaren Schultheißerei - Verwaltung bildet die un⸗
mittelbare Exekution von oberamtlichen Sprüchen und Befehlen und neben⸗
bei haben dieſelben auch für die Stellung und Abhör aller Waiſen⸗Rech⸗
nungen zu ſorgen . Gemeinds⸗ , Gerichts - und andere Rechnungen dagegen ,
welche die Amtsſchreiberei zu ſtellen hat , werden von einer gewöhnlich einmal
des Jahrs in Oberkirch erſcheinenden Landeskommiſſion abgehört “

„Wirkliche Juſtizfälle beſorgt allein das Oberamt . Es urtheilt und

entſcheidet in allen bürgerlich kontentioſen Sachen mit Rechtskraft in erſter
Inſtanz , leitet und ordnet alle Polizeigegenſtände , beſorgt durch Korreſpon⸗
denz die Politica und inſtruirt wirkliche Criminalia bis zum Urtheile . Das
vom Landvogt diktirte Protokoll führt der verpflichtete Amtſchreiber , und es
iſt gegen alle Gewohnheit , daß den Partheien ein Advokat zugeſtanden wird .
Jeder Theil , der mit einem oberamtlichen Urthel nicht zufrieden iſt , hat
binnen zehen Tagen die ordentliche Appellation an das fürſtliche Hof⸗ und

Appellations⸗Gericht zu Ettenheim einzulegen , von wo der weitere Rechts⸗
zug an eines der höchſten Reichsgerichte nicht erſchweret wird . Es iſt dies
ſicherlich eine ſehr wohlfeile und unpartheiiſche Juſtizpflege . “

„ Mit der Juſtizverwaltung hält das Kriminale den gleichen Gang .
Kleinere mehr in die Zuchtpolizei einſchlagende Gegenſtände werden nach
vorliegenden Umſtänden ſogleich durch das Oberamt summarie unterſucht
und entweder mit einer Geld⸗ oder Leibesſtrafe ( Einthürmen , Stokſtreiche ,
Schanzarbeit ) gebüßt . Erfordern ſie aber keine ſchnelle Beſtrafung , ſo tritt
das Frevelgericht ein , welches aus dem Oberamt und der Landeskommiſſion
beſteht , und alljährlich zuſammen kommt . Jede Gattung höherer Ver⸗
gehungen wird nach rechtlicher Vorſchrift durch das Oberamt mittelſt eines
ordentlichen Konſtituts und einer darauf folgenden Special - Inquiſition
inſtruirt , alsdann aber dem fürſtlichen Hofgericht zur Fällung des Urtheils
zugeſtellt . Daß einem jeweiligen Regenten das Begnadigungsrecht zuſtehe ,
verſteht ſich von ſelbſten . “

„ Ueber alle polizeiliche Gegenſtände enthält zwar die von den vori⸗
gen Regenten am Hochſtift ausgegangene Verordnung von fünfzehnhundert
neun und dreißig und ein und vierzig die geeigneten Vorſchriften und noch
izo werden dieſelben bei den alle zwei Jahre abzuhaltenden Herrengerichten

öffentlich abgeleſen und die junge Bürger darauf verpflichtet , allein ſie ſind
II . 29
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auf die jezige Handlungs⸗ und Denkart nicht mehr paſſend , und über

manchen Gegenſtand unanwendbar oder unzureichend . Einer der Haupt⸗

gegenſtände guter Polizei iſt die öffentliche Sicherheit . Deswegen iſt die

Einrichtung getroffen worden , daß in jedem Gerichte zwei Hatſchiere auf⸗

geſtellt werden , deren Verrichtung darin beſteht , ih en Gerichtsbezirk von

allem Diebs - und Bettelgeſindel frei zu halten , alles Verdächtige beizu⸗

fangen , die Schultheißen und das Oberamt in Vollzug ihrer Befehle zu

aſſiſtiren , Feierabend zu biethen , und überhaupt alle in die Polizei einſchla⸗

gende Verfügungen in Vollzug zu ſezen . “

„ Daß dem Landesherrn auch die Errichtung von Zünften und Ertheilung

gewiſſer nach ſeiner Willkür abzuändernden Zunftartikeln zuſtehe , iſt wohl

außer Zweifel . Die in dieſen Artikeln enthaltene Gebrechen ſind zahllos

und es iſt eine unvermeidliche Nothwendigkeit , dieſelben zu reinigen und

darüber abhülfliche Maßnahmen eintreten zu laſſen . So zum Beiſpiel iſt

die Willkür der Fleiſcher , Beker und Müller faſt unbeſchränkt . Es beſteht

keine ordentliche Tax , keine Nachſicht über Maß und Gewicht , und man

hat es der bloſen Redlichkeit des Mannes zu danken , wenn alle die Nah⸗

rungsmittel und Kaufmanns⸗Waaren in einem verhältnißmäßigen Preis

ohne Betrug an den Bewohner abgegeben werden . “

„ Handel und Wandel beſteht in dieſem fleißigen Lande im hohen Grad .

Er erſtreket ſich aber auf nichts anders als den Verſchleiß und Umſaz

eigener Produkte und etwas wenigen Tranſitgutes . Ein bedeutender Theil

der Einwohner gibt ſich mit dem ſogenannten Kremppen nach Straßburg

ab , wohin man vorzüglich Holz , Harz , Pech und alle mögliche Nahrungs —

mittel bringt . Dadurch gewinnt auch der herrſchaftliche Zoll nicht Weni⸗

ges , und es herrſcht eine gewiſſe Zirkulation fremden Geldes , wobei jedoch

die übertriebene Holzausfuhr zum Beſten des Landes eine nothgedrungene

Beſchränkung erheiſchet . Die durch ihren Wucherhandel überall ſchädlichen

Juden werden im Lande nicht geduldet . Zum weitern Behufe des Han⸗

dels aber beſtehen in den Gerichten Oberkirch , Oppenau , Renchen , Ulm

und Sasbach theils ein , theils zwei ſehr ſtark beſuchte Jahrmärkte , und

Oberkirch , Renchen und Kappel haben Wochenmärkte , auf denen alle Vik⸗

tualien zu haben ſind . Alle Schildgerechtigkeiten werden von der Hofkam⸗

mer vergeben . Sie ſind aber ſehr häufig , und von ihrer Ueberſezung iſt die

nothwendige Folge , daß einer den andern ruinirt . “

„Alles , was irgend einem Zwange gegen natürliche oder vernünftige

Freiheit gleich ſieht , iſt bisher in der Herrſchaft unbekannt geblieben .

Dagegen geſchahen freilich auch manche Uebergriffe dieſer Begünſtigung .

So hat man es noch nicht dahin bringen können , daß geborne Bürgers —

kinder , wenn ſie gleich ohne alles Vermögen , oft ohne Herberg und ohne
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allen Nahrungsſtand ſind , ſich ſcheuen , in die Ehe zutreten, da ſie bei dem

ungemeinen Einfluſſe der Geiſtlichkeit , oft ohne alles Vorwiſſen der well⸗
lichen Obrigkeit , getraut werden . Ich enthalte mich der Aufzählung wei⸗

terer Mängel und bemerke nur , daß die Bewohner der Herrſchaft von
langeher ein benachbartes Land mit Beneidung geſehen haben , wo dieſe

Gegenſtände und Intereſſen ſehr gut beſorgt waren , und daß ihnen das

Glük eines ruhigen Genuſſes ihres Eigenthums unter dem Schuz paſſen —

derer Geſeze gewiß auch zu wünſchen wäre . “

„ Alle in das Kameraliſtiſche einſchlagende Gegenſtände werden unmittel —

bar durch die in Renchen beſtehende Amtsſchaffnei und in höherem Reſſort

durch die Hof⸗ und Rentkammer zu Ettenheim verwaltet . Die ſtändigen

Gefälle der Herrſchaft beſtehen an Geld , Grund⸗ , Boden - ⸗, Lehen⸗, Hof⸗

ſtätt⸗ und andern Zinſen , ungefähr in ſiebenhundert , die auf eine beſtän —⸗

dige Summe regulirte Johanni - und Herbſtbeethen oder Herrſchaftgelder
in dreihundert , das Frohnd⸗ , Judenſchirm - und Rekognitionsgeld in zwei⸗

tauſend und etlichen über ſiebenhundert Gulden . Aus den eigenthümlichen
Herrſchaftsgütern werden gegen vierhundert Ohmen Wein und etwa eilf —

hundert Viertel Getraide erhoben . Die Kaſual - Gefälle , wie Ohmgeld ,
Fleiſchaccis , Salz⸗ , Zoll⸗, Aufnahms⸗ , Abzugs⸗ und Zunftgelder betragen
fünf bis ſechstauſend Gulden , während der Zehenden nur ein Geringes
abwirft . Die der Herrſchaft eigenthümlichen Waldungen können auch bei

der gleichgültigſten Behandlung zweitauſend Gulden jährlich abwerfen , und

wenn man die Verwerthung größerer Holzſchläge mit einrechnet , ſo mögen
leicht noch fünftauſend daraus gezogen werden . Strafgelder fallen nicht
wohl über zweihundert Gulden . Was man nun mit ziemlicher Gewißheit
annehmen kann , ſo beläuft ſich die ganze Kameralrevenüe nach Abzug der

unbedeutenden Adminiſtrations⸗Koſten ohngefähr auf fünf und zwanzig⸗
tauſend Gulden . Es liegen aber noch eine Menge berechtigter Intraden

unbenuzt , wie Bergwerks⸗Produkten , Mühlen⸗ und Waſſerzinſe , Rekog⸗
nitionen von den Bädern und die Mitbenuzung des der Herrſchaft als

Eigenthum zuerkannten Hochwalds . “
„ In allen Gerichten liegen ſehr bedeutende Waldſtreken , wovon das

Eigenthum theils der Herrſchaft , theils einzlen Partikularen , Gemeinden

oder andern Genoſſenſchaften zuſtändig iſt . So liegen vorzüglich im Ge —

richte Oberkirch der Bürger - und Mooswald , der Allmend - und Sulz⸗

bacherwald . Im Gerichte Oppenau findet ſich der daſſelbe umzinglende
höchſt bedeutende Hochwald von etlichen zwanzig Stunden im Umkreis .

In den Gerichten Kappel , Sasbach und Ulm liegen ebenfalls ſchöne
Waldungen , wie die obere und untere Mark , der Vogtswald und Ulmhard —

Eine der bedeutendſten Waldſtreken bildet der in dem Gericht Renchen



gelegene genoſſenſchaftliche Maywald , er beträgt im Umfange mehrere

Stunden , und hat einen Boden , der ganz zum Holzwuchs geeignet iſt . “

So weit die Beſchreibung der ehemaligen Reichsherrſchaft Oberkirch .

Als dieſelbe in Folge des Lüneviller Friedens an das Haus Baden ge⸗

dieh , wurde ſie in ein Bezirksamt umgewandelt , wozu man noch die orte⸗

nauiſchen Orte Nußbach , Herzthal und Zuſenhofen ſchlug , während die

zwei oberkirchiſchen Gerichte Sasbach und Kappel dem Amte Achern ein⸗

verleibt wurden . Seit jener Zeit kam das von der Natur ſo begünſtigte

Ländchen mehr und mehr in Aufnahme , wie es denn gegenwärtig zu den

bevölkertſten , gewerbſamſten und wohlhabendſten Theilen des Großherzog⸗

thums gehört . Denn „ſieht man auf die Schönheiten der Natur , ſo wird

der äſthetiſche Sinn nicht leicht in einem ſo kleinen Raume durch eine ſolche

Menge und Abwechslung ſchöner und intereſſanter Seenen ſeine Befriedi⸗

gung finden . Während das Auge auf der einen Stelle entzükt an dem

Zaubergemälde einer paradieſiſchen Landſchaft hängt , erfüllet auf der an⸗

dern der Anblik ſchroffer , aus ſchwindelnder Tiefe emporragender Fels⸗
maſſen die Seele mit unwillkührlichem Grauen , und nimmer würde hier
der Wandrer glauben , ſich jener freundlichern Seite der Natur ſo nahe
zu befinden . Sucht man aber eine mit Fruchtbarkeit geſegnete Gegend —

ſchwerlich wird eine gefunden werden , über welche die Mutter Natur ihr
Füllhorn reichlicher ausgegoſſen hätte , als über dieſen glüklichen Erden⸗

winkel . Während Bachus , Ceres und Pomona wetteifern , die vorderen

dem Rheine zugekehrten Gefilde zu einem der üppigſten Landſtriche zu erhe⸗
ben , öffnet in den hintern Gegenden der dunkle Kniebis der zerrütteten Ge⸗

ſundheit ſeine heilquellenden Brüſte . Und biethet gleich die einförmige Wal⸗

dung dieſer Berge und Thäler weder das ſchöne Gewand noch den Reich⸗
thum und die Abwechslung der Erzeugniſſe der Vorhügel und Ebene dar ,

ſo befriedigt doch ihr Ertrag nicht nur die einfachen Bedürfniſſe der fried⸗
lichen Bewohner , ſondern ſie verſieht auch noch andere Gegenden , und ſelbſt
fremde Länder mit ihren nüzlichen Produkten , wodurch ſie dem Eigenthü⸗
mer einen , wenn auch weniger glänzenden , doch häufig ſolidern Wohlſtand
verſchafft und ſichert ( 5) . “

In ſolchem Lichte erſcheinet gegenwärtig das kleine Ländchen der ehe⸗
maligen Herrſchaft Oberkirch . Die vorzüglichſten Erwerbs - und Nah⸗
rungsquellen ſeiner Bevölkerung ſind aber namentlich der Weinbau ,
welcher durch verbeſſerte Kultur und vermehrte Rebanlagen erfreulichſt
fortſchreitet , der Hanfbau , der einen bedeutenden Handel begründet , die

) Zentner , das Renchthal , Zte Auflage ( Karlsruhe , 1839) , Vorrede VI.
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Obſtkultur , namentlich der Kirſchenbau , deſſen Produkte auf eigenen
Märkten eingekauft und ſodann nach Außen verſendet werden ; der Wieſen⸗
und Getraidebau , die Rinder⸗ , Schwein⸗ und Bienenzucht , der Holz⸗ und

Harzhandel in den Gebirgsgemeinden , und endlich beſonders auch die

ſehr erweiterten Kur - und Badanſtalten , woran das Renchthal ſo reich
iſt ( ) . Mit dieſer wachſenden Kultivirung ſtehen die Bevölkerung und das

Vermögen der Gemeinden in erfreulichem Verhältniſſe ; vom Jahre dreißig
bis vierzig vermehrte ſich jene um wenigſtens zweitauſend Seelen , dieſes aber

wenigſtens um die Summe von vier und achtzigtauſend Gulden . So beträgt
das Steuerkapital des kleinen Landſtriches bereits über zwölf , und der

Brandverſicherungsanſchlag über drei Millionen (5) , .
Gehen wir nun über zur Geſchichte der Herrſchaft Oberkir ch. Ihr

Urſprung knüpft ſich an das Schloß Ulmburg , deſſen Trümmer man am
Eingange des Renchthales , rechts auf der Höhe bei Thiergarten , noch er⸗
blikt . Es war in der zweiten Hälfte des eilften Jahrhunderts von dem
fräntiſchen Ritter Siegfried , da er keine Leibeserben hatte , mit dem
Hofgute Ulm , dem beſten ſeiner ortenauiſchen Allodien , an das Hochſtift
Straßburg vermacht worden ( 6) , und kam in der Folge als ſtiftiſches Lehen
an das Haus Zäringen . Etwas Näheres hierüber iſt nicht zu entdeken ,
und wir müſſen uns mit Wahrſcheinlichkeiten begnügen . Die zäringiſchen
Beſizungen in der Ortenau mögen nicht gering geweſen ſeyn ; von Offen⸗
burg vermuthet man mit allem Grunde , daß es eine Stiftung der Herzoge
war , und von der Veſte Schauenburg hinter Oberkirch iſt beinahe mit Ge⸗
wißheit anzunehmen , ſie ſey als Heirathsgut einer zäringiſchen Prinzeſſin
an die Familie von Kalw gediehen ( 7) . Ulmburg aber erbte von Herzog
Konrad auf deſſen jüngſten Sohn Hugo , welcher die Veſte zu ſeinem

(4) „Handſchriftliche Notizen zu einer geographiſch⸗ſtatiſtiſchen Beſchreibung des Amtsbe⸗
zirkes Oberkirch “ vom jüngſtverſtorbenen Amtmann Fauler .

6 ) Vergl . Jentner , S. 235 , und die Tabellen über den Stand des Gemeinde - Ver⸗
mögens und G emeinde - Haushalts im Bezirksamt Oberkirch von Herrn Amts⸗
reviſor Schuſter .

( 6) „Vir militaris , Sigiſridus , magna Francorum ex stirpe progenitus , praedium
unum , quod inter cetera sua hereditario jure possidebat optimum , Vumena
dietum , ejusdemque nominis castellum (alſo „Ulmeneburg “ , woraus Ulmburg
geworden iſt ) in pago Mortenova , in comitatu Chinzidorf situm , cum manci -
piis et servientibus ecclesiarum decimationibus , sylvis , arvis , pratis , pas -
ouis , piscationibus , molendinis , exitibus et reditibus , ceterisque utensili -
bus , gloriosissime ecclesiae Argentinensi tradidit . “ Urk . von 1070 bei Schöpf⸗
lin , Alsat . dipl . I. 174 .

(0) Vergl . Oben 1. 114.



Wohnorte erlas und ſich darnach zu nennen pflegte ( ) . Da nun laut einer

glaubwürdigen Nachricht dieſer kinderloſe Herzog von dem väterlichen Erb —

theile die Allodien ſeinem Bruder Albrecht , dem Stammvater des Hauſes

von Tek , die Lehen dagegen ſeinem Neffen Berthold vermachte ( 9 , ſo iſt

es erklärlich , wie Ulmburg mit ſeiner Umgebung im herzoglichen Haupt⸗

ſtamm forterbte .
Wir wiſſen , daß derſelbe mit Berthold dem Fünften erloſch und das

zäringiſche Erbe auf dem Schwarzwald und im Rheinthal durch die ältere

Schweſter des Herzogs an deren Gemahl , den Grafen Egon von Urach

übergieng , und wiſſen ferner , daß durch die Enkel Egons das urachiſche

Haus in die beiden Aeſte von Freiburg und Fürſtenberg zerfiel . Es

kann uns alſo nicht befremden , die Veſte Ulmburg mit ihren Zugehörten

als ſtiftſtraßburgiſches Lehen damals in fürſt enbergiſchem Beſize zu

finden . Vergeblich aber fragt man die Urkunden und Chroniken auch hier

um nähern Aufſchluß — ſie ſagen uns nichts , als daß im Jahre zwölfhun⸗

dert ein und ſiebzig Graf Heinrich der Erſte von Fürſtenberg das ulm⸗

burgiſche Lehen beſaß , und ſeinen eigenthümlichen Theill an Oberdorf vom

Hochſtift lehnbar machte , wie daß im vierten Jahre des folgenden Jahrhun —

derts die Wittwe Graf Friedrichs , Frau Udelhilde von Wolfach , den Ort

Oberkirch mit ſeiner Umgebung an das Hochſtift Straßburg verkauft

habe ( 10 ) . Dieſen Mangel genauerer Nachrichten müſſen uns alſo die

Wahrſcheinlichkeiten hiſtoriſcher Schlüſſe ergänzen .

Schöpflin ( 10 bemerkt , daß die ſtiftſtraßburgiſchen Beſizungen im Rench —

thal urſprünglich die „Herrſchaft Ulmburg “ , hernach aber das „ Amt

Oberkirch “ genannt worden . Dieſe Namensänderung geſchah durch die

Erhebung des Dorfes Oberkirch zu einer Stadt , wo der Siz des ſtraß —

burgiſchen Vogts oder Amtmannes war . Wir müſſen nun annehmen , das

Hochſtift habe ſowohl ſeine Lehen im Renchthal durch Kauf oder Erledigung
wieder zu Handen gebracht , als die fürſtenbergiſchen , vom Hauſe Zäringen

herrührenden Allodien erkauft oder ertauſcht , wie endlich auch die dazwiſchen

liegenden Beſizungen von ihren verſchiedenen Herren an ſich erworben .

So entſtund ſchon in ſehr alten Zeiten das ſtiftſtraßburgiſche Territorium

( 8) Wiez . B. in der päbſtl . Beſtätigungsbulle über die Stiftung des Kloſters Allerheiligen
von 1203 , bei Petrus , Suevia eceles . 654. Vrgl . Hess , monum . Guelf . 29, und
Lart de verif . les dats XV , 413.

( 9) Leichtlen , die Zäringer , S . 92.

( 10) Kolb Lex. III , 10, 311. Münch (Geſch. des Hauſ . Fürſtenb . I. 289 ) iſt hierüber

völlig im Irrthum .

( 11) Alsat , illustr . II , 161 .



im Renchthal , welches als urſprüngliche Beſtandtheile die Herrſchaften

Oberkirch , Oppenau und Ulmburg umfaßte .

Der Ort Oberkirch , deſſen Benennung von ſeiner uralten Kirche im

Gegenſaze zu der nußbachiſchen herrührt ( 12) , war von Biſchof Johann
dem Erſten mit Mauern umgeben und ſo zur Stadt erhoben worden . Dieſer

Prälat , über deſſen Herkunft man mancherlei Zweideutiges erzählte , hatte
bei König Albrecht die Stelle eines Kanzlers verſehen , hierauf das Bisthum

Eichſtätt verwaltet , bis er nach dem Hingange Friedrichs von Lichtenberg
im Jahre dreizehnhundert und ſechs die ſtraßburgiſche Infel erhielt . Es

geſchah ſolches unmittelbar durch den Pabſt , da die Domherren über die

Wahl des neuen Vorſtehers nicht einig werden konnten —und ſo erſcheint

Joh ann als der erſte Vorſteher zu Straßburg , welcher durch päbſtlichen

Einfluß an das Bisthum gekommen . In dem damaligen Thronſtreit

zwiſchen Ludwig dem Baiern und Friedrich dem Schönen verfolgte er na —

türlich die Sache Oeſtreichs und zog mit der elſäſſiſchen Macht für dieſelbe
in das Feld , obwohl in Straßburg ſelbſt die halbe Bürgerſchaft bairiſch

geſinnt war . Ein großer Theil ſeiner Verweſungszeit gieng über dieſen
Kämpfen hin, deſſen ohngeachtet hat Biſchof Johann der Erſte Mancherlei
für ſeinen Sprengel im Sinne der Ordnung und des Fortſchrittes gearbeitet
und ausgeführt , ſo daß ein Geſchichtſchreiber (16) von ihm ſagt : „ Was
dieſer Kirchenhirte auch geweſen ſeyn mag , ein bürgerlich oder adelig , ein

ehelich oder unehelich geborner —gleichviel , er war ein Mann von ebenſo

großer Tugend als Einſicht und Gelehrſamkeit , der ſeinem Amte auf eine

Weiſe vorſtund , daß es keinem Würdigern hätte übertragen werden können .

Sein hauptſächlichſtes Beſtreben gieng auf die Erhaltung des Friedens und

Befeſtigung der öffentlichen Sicherheit , zu welchem Zwek mehrere Dörfer ,

( 12) Unſere Alten trieben es mit ihrer klaſſiſchen Gelehrſamkeit doch manchmal ein wenig arg .
Kein Menſch wird heutzutage glauben , daß „Oberkirch “ kein ächt deutſcher Name ſey ;
aber ehedem war man damit nicht zufrieden und leitete ihn aus dem Lateiniſchen und

Griechiſchen ab — Yονονο/H ( Superanilitas ? ) mußte er urſprünglich heißen , und
das beſcheidene deutſche Städtlein eine Kespublica Hypergraccorum geweſen ſeyn !
Und aus was Urſache , meint ihr wohl ? Aus der natürlichſten von der Welt — weil
der römiſche Kaiſer Hadrian „in der griechiſchen Sprache gut bewandert war . “ Denn
Niemand geringerem , als dieſem Monarchen , verdankte Oberkirch ſeinen Urſprung ,
wieder aus einem ſehr natürlichen Grunde — weil derſelbe im Rheinthal mehrere
Kaſtelle errichten ließh! In Wahrheit verhält ſich die Sache einfach ſo : das ganze un⸗
tere Renchthal beſaß in der älteſten Zeit nur zwei Kirchen , die zu Nußbach und die am

Fuße des Hungerbergs , welche man nach ihrer Lage die obere hieß , daher der Name

Obernkirch ( ecelesia superior ) .

( 13) Wimpheling in ſeinem Buche de Episcopis Argentin .
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wie eben unſer Oberkirch , von ihm mit Mauern umgeben wurden 61 ) ;
er überwachte auf ' s ſorgſamſte ſeine Geiſtlichkeit , regierte ſein Volk als

ein frommer , leutſeliger , väterlicher Fürſt , und hinterließ die Finanzen des

Hochſtifts im blühendſten Zuſtande , obwohl zu ſeiner Zeit der große Tod

und in deſſen Folge eine ſolche Hungersnoth durch beinahe ganz Europa
herrſchte , daß man genöthigt war , die Früchten aus Sizilien nach Deutſch —
land kommen zu laſſen . “ Die Bürger von Ob erkirch mögen ſich freuen ,
einen ſo vortrefflichen Fürſten zum Gründer ihres ſtädtiſchen Gemeinweſens
zu haben ; mir aber war es eine angenehme Beſchäftigung , die Fakta ſeines
Lebens aufzuſuchen und ſein Gedächtniß in dieſer kleinen Arbeit zu erneuern .

Biſchof Johann beſchloß ſein wohlthätiges Leben im November tauſend
dreihundert acht und zwanzig , und wurde im Armenſpitale zu Molsheim ,
welches er geſtiftet hatte , zur ewigen Ruhe beſtattet ( 15 ) .

Die junge Stadt wuchs nun heran , freilich lange noch in ſehr beſchei —
denen Verhältniſſen , doch ſchon in den Kriegen Biſchof Bertholds als eine

Burg , welche ſich ihrer Mauern tapfer und ſiegreich wehrte ( 16 ) . Die

Pfarrei war aus einem Filial der Kirche zu Nußbach entſtanden , und trug
nicht wenig zur Aufnahme von O berkirch bei, als deſſen zweiten Stifter
man Biſchof Johann den Vierten betrachten kann . Er ſtammte aus dem
Hauſe Manderſcheid - Blankenheim , und ſeine Wahl hatte im Domkapitel
eine heftige Spaltung erregt und über das Land eine verderbliche Fehde
gebracht . Da ihm in dieſem Streite die Oberkircher und Oppenauer
mit beſonderer Treue anhingen , ſo befreite er ſie von allen fremden Ver⸗

bindlichkeiten , beſtätigte und vermehrte ihre Freiheiten , und verlieh ihnen
ſein Wappen . Zur dankbaren Erinnerung an dieſe Vergünſtigungen ſezten
die beiden Gemeinweſen dem Biſchofe eine Steinſchrift an den Thurm

( 14) „ Er ſchuf, daß viel Dörfere in ſime Biſtum wurdent umbmuret und zu Stetten gemacht . “
Königshofen , Elſäſſ . Chronik , S. 257. Unter dieſen Dörfern zählt Willimann
hernach Oberkirch namentlich auf.

( 15) Seine Grabſchrift daſelbſt hieß : „ AnnoDomini MCCCXXVIII , VIII . 1d. Novembr .
obiit venerabilis dominus Joannés Episcopus Argentinensis , primus funda -
tor et constructor hujus hospitalis . “ Gulillimannus de episcopis Argent . Eri -
burgi Brisg . 1608 ) bag . 320 .

( 16) Die Herren von Schauenburg nämlich , welche zu den Widerſachern des Biſchofs ge⸗
hörten , ſchlichen ſich mit ihren Helfern einſt nächtlicher Weile an die Mauern von
Oberkirch , legten die Sturmleitern an, und hätten die Stadt wohl ohne Schwertſtreich
überrumpelt , wären die Waͤchter nicht durch ein Geräuſch aufmerkſam gemacht , und auf
ihren Ruf die Bürger nicht ſchnell bei der Hand geweſen. Die Schauenburger mußten
unverrichteter Sache abziehen und hatten des Biſchofs Rache noch lange zu empfinden .
Gulillimann , c. I. 345.
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beim obern Thore zu Oberkirch ( 1 ) . Der vielfach gekränkte und bedrängte
Prälat erlebte aber das Ende ſeines Wahlſtreites nicht mehr ; er verſchied
nach einer drei und zwanzigjährigen Verwaltung , im Frühlinge tauſend

fünfhundert zwei und neunzig , mit dem Ruhme eines beſonders eifrigen
Verfechters der römiſchkatholiſchen Kirche ( 19) .

Auch Oppenau verdankt ſeine Erhebung zur Stadt dem Stifter von

Oberkirch . Das Kloſter Allerheiligen hatte in der Umgegend mehrere Be —

ſizungen und erbaute wahrſcheinlich zu deren Schuz den Thurm Friedberg
auf einem Bergvorſprunge unweit der Vereinigung des Nordwaſſers mit

der Rench , welcher Thalplaz die „ Noppenau “ hieß. Da dieſe Au ziemlich
fruchtbar und wohnlich war , ſo ließen ſich von Zeit zu Zeit einzelne Fami —
lien am Fuße des Burghügels haushablich nieder , woraus endlich ein

Fleken entſtund , welchen Biſchof Johann der Erſte von dem Kloſter an
das Hochſtift Straßburg erkaufte , und mit Mauern umgab . Die oppenau⸗
iſche Kirche war ebenfalls ein Filial von derjenigen zu Nußbach , welche die

Herzogin Uta an Allerheiligen vermachthatte (19), und wie die oberkirchiſche
im Jahr zwölfhundert fünf und zwanzig zur ſelbſtſtändigen Pfarrei erhoben
worden . Natürlich mußte die Stadt Oppenau , ſchon ihrer Lage wegen ,
immer in ſehr beſchränkten Verhältniſſen bleiben .

Ulmburg , die Veſte mit ihren Zugehörten , hatte Biſchof Wilhelm
der Andere an die Herren von Schauenburg verpfändet , ſein zweiter Nach⸗
weſer , Biſchof Robert aber wieder eingelöst und hierauf das Geſchlecht
von Bozheim damit belehnt , bei welchem dieſelbe mit einiger Unterbrechung
verblieb , bis der proteſtantiſche Bisthumsverwalter , Markgraf Johann
Georg von Brandenburg , ſie dem Grafen von Mannsfeld zuſchob . Der

Herr von Bozheim jedoch widerſezte ſich dieſem gewaltſamen Schritte und
konnte ſelbſt durch ſeine Gefangennehmung zu keiner Nachgiebigkeit gebracht
werden ; erſt im Jahre ſechszehnhundert und fünf geſchah die wirkliche Aus —

löſung durch den Herzog von Wirtemberg , worauf das ulmburgiſche
Pfandlehen an die Familien Kiefer und Schweinhuber gedieh , bis es in der

( 17 Dieſe Steinſchrift lautete (nach einer verkürzten Abſchrift wahrſcheinlich ) : „ Quod mu⸗
nicipia eorum , una cum adhaerente tractu , nexibus alienis plane libera

fecerit , suoque nitori excoluerit et adornarit , quodque Majorum immunitat es
novis additis juribus confirmarit ac conservarit , insignibus ejusdem domesti -
cis publicisque ( exornarit ) , Respublica Hiꝗpergraeciaè cum socia communi -
tate Nopindviorum humillime D. D. anno salutiferi partus MDLXXXVI . “

Vergl . Kolb III , 8.

( 18) Guillimann . I. c. 457.

( 19) Brgl . Oben I, 4.
II .
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zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vom Hochſtifte als Eigenthum

wieder eingezogen ward ( 2 ) .

Die allgemeine Geſchichte der Herrſchaft Ob erkirch iſt wohl reich an

mannigfachen Ereigniſſen , biethet aber wenig Erfreuliches dar . Verpfän⸗

dungen , Fehden , Landkriege , Waldprozeſſe und andere Zerwürfniſſe bilden

die Kette der bekannteren Schickſale ; ich erzähle ſie hier großentheils mit

den Worten eines Andern ( 27 ) . Die geiſtliche Regierung der Biſchöfe von

Straßburg zeichnete ſich wenig durch den Geiſt des Friedens und der chriſt⸗

lichen Sanftmuth aus ; gar zu oft vergaß das Kirchenhaupt im Geräuſche

der Waffen und Welthändel die Lehre des Evangeliums . So geſchahe es

unter Biſchof Wilhelm von Dietſch . Er hatte am Schluſſe des vierzehn⸗

ten Jahrhunderts die Herrſchaft Oberkirch an das gemeine Weſen von

Straßburg verpfändet , gerieth aber wegen beſtrittener Rechtsanmaßungen
in eine heftige Fehde mit demſelben und zog den Markgrafen Bernhard von

Baden in ſeine Parthei , welcher ſofort mit gewaffneter Hand erſchien , die

ſtraßburgiſche Rheinbrüke abwarf und die Stadt Oberkirch belagerte .

Beinahe ein halbes Jahr lag er vor ihren Mauern , mußte ſich jedoch mit

Verheerung des umliegenden Landes begnügen , wogegen auch die Straß⸗

burger das badiſche Gebieth überzogen , bis der traurige Streithandel durch

Vermittlung des Erzbiſchofs von Mainz ſeine endliche Schlichtung fand ( 2 ) .

Bei dieſer Gelegenheit wahrſcheinlich wurde die Herrſchaft an das Hochſtift

wieder eingelöst , aber ſchon Biſchof Ruprecht verpfändete ſie wieder , und

zwar an den Ritter Georg von Bach , um zehntauſend Gulden und

unter Vorbehalt des Oeffnungsrechtes in den dazu gehörigen Burgen .

Durch dieſe Herrſchaftswechſel und Fehden war nach und nach eine

große Laſt von Abgaben auf die Unterthanen gewälzt worden . Es erhoben

ſich Klagen , und ſelbſt vielleicht gefährliche Bewegungen der Gemüther , da

im benachbarten Elſaſſe damals der erſte Bund ſchuh der Bauern ſich

gebildet hatte . Biſchof Ruprechts Nachweſer jedoch , Pfalzgraf Albrecht

von Mosbach , war ein ungemein ſanfter , wohlwollender Herr , welcher

ſein Ohr jenen Beſchwerden nicht verſchloß und viele der drükendſten Ab —

gaben in eine billige Geldrecognition verwandelte (23). Dieſer Biſchof aber

( 20) Ueber das Nähere von Oberkirch , Oppenau und Ulmburg vrgl . Kolb und Zentner .

( 21) Zentners nämlich ; denn leider liegen die Urkunden und Akten des oberkirchiſchen

Archivs noch größtentheils in Straßburg , wo ſie mir unzugänglich find.

( 22) Vrgl . Sachs , bad. Geſch. II , 282.

( 23) Gerne ſchreibt man das Lob eines ſolchen Mannes nach. Sein Zeitgenoſſe Wimphe —

ling bezeichnet ihn als praesulem mitem , placidum , in omnes humanum et be⸗

nevolum , tanta pietate et religione , ut vix parem habere crederetur ; Judacis

tamen et concubinarlis infestissimum .



ſtarb zu frühe für das Wohl des ſtiftiſchen Volkes , denn ſein nächſter Nach⸗
folger war ein zu ariſtokratiſch und papiſtiſch geſinnter Mann , als daß er

den Ausbruch des Bauernkrieges in ſeinem Lande hätte verhindern kön⸗

nen ( 2 ) . Die aus der Herrſchaft Oberkirch ſchlugen ſich zum Ortenauer

Haufen , mit welchem man zu Renchen zwar einen Vertrag abſchloß , aber

dennoch beim Mislingen der bäueriſchen Sache ſeine Räthelsführer feſt —
nehmen und hinrichten ließ . Zum Glüke erhielt hierauf Erasmus von

Limburg den biſchöflichen Stuhl , ein nicht weniger altkirchlich geſinnter ,
aber eben ſo gerechter und väterlicher Fürſt , welcher nach dem Beiſpiele
Biſchof Albrechts die Laſten ſeiner Unterthanen möglichſt zu erleichtern
ſuchte . Er endigte nach einem ſieben und zwanzigjährigen Wirken , im
Winter tauſend fünfhundert acht und ſechszig , vom ganzen Lande und allen

Gutgeſinnten ſchmerzlichſt betrauert (25).
Dieſe Trauer geſchah wie in einem Vorgefühle der nächſten Zukunft ;

denn jener Johann von Manderſchied , welcher nun die ſtraßburgiſche
Inful erhielt , verurſachte ſchon durch ſeine Wahl einen neuen Krieg , wobei
die Herrſchaft im Ganzen mancherlei Schaden erlitt , wenn der Biſchof im

Einzelnen auch vielfach wohlthätig gewirkt hat . Ja , die Wahlſtreitigkeit
ſetzte ſich ſogar nach ſeinem Tode noch fort ; denn der katholiſche Theil des

Domkapitels erwählte den Herzog Karl von Lothringen , der proteſtantiſche
dagegen den Markgrafen Johann Georg von Brandenburg , welches
den verderblichen Hader von neuem entzündete , und das hochſtiftiſche Land
mit allem Jammer des Krieges überzog . Erſt im Jahre ſechszehnhundert
und vier gelang es dem Biſchof Karl , ſeinen Nebenbuhler mit Geld zum
Verzichte zu bringen und einen ſichern Frieden zu bewerkſtelligen ( 26 ) . Bei
dieſer Vermittlung wurde zur Beſtreitung der aufgelaufenen Kriegskoſten
die Herrſchaft O ber kirch um dreimalhundert und achtzigtauſend Gulden
pfandweiſe an Herzog Friederich von Wirtemberg verliehen . Viel
Bitteres hatte ſie bisher erlitten — die wirtembergiſche Zeit ſollte ihr das
Bitterſte bringen .

Schon im Jahre zwei und dreißig , als die Kriegsflamme im Rheinthal
wüthete , hatte die Herrſchaft durch die verſchiedenen Heerzüge mancherlei

( 20 Wir meinen Biſchof Wilhelm den Dritten , aus dem Hauſe Honſtein . Guilli⸗
mann 435 , der ihn natürlich ſehr herausſtreicht .

( 25) „Justitiae cultor praecipuus . Unde et collectas moderatissimas exegit , multas
licet necessitates continuae flagitarent , prorsus maluit subditos , quam se
ipsum , esse opulentos . “ Daher auch ein Dichter von ſeiner Regierung ſang :

„Oppressit caros exactio nulla colonos —
Quae bene plebs pondera ferre , tulit . “

(206) Guillimann . 459.



Noth und Bedrängniß zu erleiden ; mit dem Jahre acht und dreißig aber

brach die ganze Wolke der Kriegsübel über ſie herein . Die Ortſchaften
wurden mit fremden Truppen angefüllt , wurden geplündert und gebrand⸗

ſchazt , manche auch angeſtekt und in Schutt und Aſche verwandelt . Die

Stadt Oberkirch , der feſteſte Punkt des Ländchens , nachdem ſie ſich einige

Tage auf ' s entſchiedenſte gegen das ſchwediſche Belagerungsheer unter dem

Befehle von Roſſens und von Oiſonville ' s vertheidigt , fiel in die

Gewalt des Feindes und erlitt alle Gräuel der Rache . Bürger , Bauern ,

Soldaten , Weiber und Kinder wurden ſchonungslos niedergemacht —ſelbſt

die heilige Stätte des Tempels , des Altars gewährte keinen Schuz vor

dem Mordſtahle mehr . Nur erſt die Ankunft des kaiſerlichen Generals von

Gildehas entfernte die Schweden wieder , und ſo wechſelte das Kriegs⸗

geſchik bis der lezte große Schlag die Herrſchaft traf , im Jahre drei und

vierzig , durch den kühnen Herzog von Weimar . Seine Schaaren über⸗

ziehen das Renchthal , bemächtigen ſich Oberkirchs , plündern es , und die

ganze Umgegend ; Alles flüchtet ſich, das Schwert des Feindes haust fürch⸗

terlich in den verlaſſenen Ortſchaften , und auf die verkrochenen Menſchen
wird Jagd gemacht , wie auf das Gewild in den Wäldern . Endlich , nach⸗
dem die Landſchaft noch einmal zum Kriegsſchauplaze gedient , verlohr ſich

die Gefahr ; wie ſchreklich aber die Geißel der langen Kriegszeit auch in

dieſer Gegend gewüthet hatte , beweiſet das Beiſpiel von Renchen , deſſen

Bevölkerung von beinahe zweihundert Bürgern bis auf ſiebzehn herab⸗

ſchmolz .

Nachdem die Herrſchaft in Folge des weſtphäliſchen Friedens dem Her⸗

zoge von Wirtemberg als ſtiftſtraßburgiſche Pfandſchaft feierlich wieder

war übergeben worden , verfloß ein Jahrzehent der Ruhe und Erholung ,

worauf zwiſchen Biſchof Franz Egon und Herzog Eberhard die Wie —

derlöſung oder Rükgabe des Landes an das Hochſtift zur Verhandlung und

im Jahre fünf und ſechszig auch wirklich zu Stande kam . Somit war die

Herrſchaft Oberkirch ihrem urſprünglichen Fürſten wieder anheimgege —
ben —leider folgte aber keine viel beſſere Zeit , als die traurige der wirtem⸗

bergiſchen Inhabung geweſen . Man kennt die abſcheuliche Verheerung des

Rheinthales durch die Bluthunde Ludwig des Vierzehnten . In dieſen
Kriegswirren hatte der Kaiſer die oberkirchiſchen Lande wegen der franzöſi —⸗

ſchen Geſinnung des Biſchofs Egon dem Hochſtifte entzogen und an Mark⸗

graf Ludwig von Baden verliehen , in Anerkennung ſeiner vielfachen
Verdienſte um das Reich ; dafür nun nahmen die Franzoſen wiederholt eine

grauſame Rache , ſo daß die Herrſchaft , als ſie durch den Frieden von Rys⸗
wik wieder an ihren rechtmäßigen Beſizer zurükfiel , einer großen Brand⸗

ſtätte glich. Und nachdem das Uebel von außen her vorüber war , begann



eines im Innern —durch die Wald prozeſſe , welche mit einiger Unter⸗

brechung beinahe das ganze vorige Jahrhundert hindurch gedauert , die Un⸗

terthanen zu den erhizteſten Auftritten gegen die biſchöfliche Regierung und

ihre Beamten aufgereizt , und endlich eine Menge Menſchen in ' s Unglük

geſtürzt haben .
In den Feldzügen , welche die franzöſiſche Revolution hervorrief , war

die Herrſchaft Oberkirch , vorzüglich wegen des in militäriſcher Bezie —

hung ſehr wichtigen Kniebis - Paſſes , dreimal der Schauplaz von lebhaf⸗

ten Kriegsaktionen , wobei die Bewohner an Gut und Blut vielfach in

Anſpruch genommen wurden und ſchmerzliche Verluſte erlitten . Noch im

Jahre achtzehnhundert fanden in einem Scharmüzel bei Bolzhurſt gegen

fiebzig Oberkircher ihren Tod . Da endlich verkündete man von Lüneville

aus den Frieden . Nur wenige Jahre hatte dieſer erſte franzöſiſche Krieg

gedauert , die Geſtalt der Welt war durch ihn geändert . Für Deut ſchland
zunächſt brachte er unberechenbare Folge — das linke Rheinufer gieng
über an Frankreich , und um die hiedurch benachtheiligten Fürſten zu ent⸗

ſchädigen , ſchritt man zur Säkulariſation der geiſtlichen Herrſchaften und

zur Mediatiſirung der reichsunmittelbaren Standesherren . So verlohren
die Biſchöfe von Konſtanz , von Baſel , Straßburg und Speier ihre dieſſeit

rheiniſchen Herrſchaften an das markgräfliche Haus Baden . Die Stift⸗

ſtraßburgiſchen beſtunden in dem Fürſtenthum Ettenheim ( 2“ , als deſſen
einen Beſtandtheil wir die Herrſchaft Oberkirch bezeichnet haben .

( 27) Vergl . die „geograph . ſtatiſt . topograph . Beſchreibung des Kurfürſtenthums Baden .
Karlsruhe , 1804 . “
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